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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des 
Ortsbezirkes Wiesbaden-Schierstein 

am 12.09.2006

Halteverbot im Hafenweg zwischen Rheingaustraße und alter Gleisanlage 
[CDU]

 

Beschluss Nr. 0055

Der Magistrat wird gebeten durch die Straßenverkehrsbehörde der Landeshauptstadt 
Wiesbaden ein Halteverbot (Zeichen 283 StVO, ggf. auch 286 StVO) auf der rechten Seite 
des Hafenwegs in Richtung Schiersteiner Hafen, zwischen Rheingaustraße und der alten 
Gleisanlage einzurichten.

Begründung:

In aller Regel wird sowohl an Werktagen, als auch an Wochenenden die rechte Seite des 
Hafenweges in Richtung Schiersteiner Hafen, insbesondere der Fahrbahnstreifen von 
PKW´s, Kleinlastern und abgestellten Anhängern als Parkmöglichkeit genutzt. Der 
verbleibende Fahrbahnraum zwischeneingeordneten Kfz auf der Linksabbiegerspur 
(Richtung Schiersteiner Ortsmitte) und den dort parkenden Fahrzeugen ist derart eng, dass 
der von der Autobahn bzw. Äppelallee kommende (oftmals LKW-Verkehr (Readymix-
Betonmischer) nicht hafenwärts den Hafenweg geradeaus fahren kann und es somit oftmals 
zu Stauungen im Kreuzungsbereich Rheingaustraße / Hafenweg / Autobahnauf- bzw. 
Abfahrt / Äppelallee kommt.
Die CDU-Fraktion ist davon überzeugt, dass diese teilweise behindernde Situation durch 
entsprechende Maßnahmen verhindert werden kann.

+ +

Verteiler:
Dez. IV z.w.V.
1007 z.d.V.

Horschler
Ortsvorsteher
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